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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 § 1b. (1) Soweit dieses Bundesgesetz für Erklärungen die Schriftform 
(Schriftlichkeit) verlangt, sind § 886 ABGB und § 4 SigG anzuwenden. Soweit dieses 
Bundesgesetz die geschriebene Form verlangt, ist keine Unterschrift oder qualifizierte 
elektronische Signatur erforderlich, wenn aus der Erklärung die Person des 
Erklärenden hervorgeht. 

 (2) Wenn sich der Versicherer auf die Unwirksamkeit einer nicht in Schriftform 
abgegebenen Erklärung berufen will, so hat er dies dem Erklärenden unverzüglich 
nach dem Zugang der Erklärung mitzuteilen. Dem Empfänger steht es frei, das 
Formgebrechen sodann binnen 14 Tagen durch Absendung einer schriftlichen 
Erklärung fristwahrend zu beseitigen. 

§ 3. (1) Der Versicherer ist verpflichtet, eine von ihm unterzeichnete 
Urkunde über den Versicherungsvertrag (Versicherungsschein) dem 
Versicherungsnehmer auszuhändigen. Eine Nachbildung der eigenhändigen 
Unterschrift genügt. 

§ 3. (1) Der Versicherer hat eine von ihm unterzeichnete Urkunde über den 
Versicherungsvertrag (Versicherungsschein) dem Versicherungsnehmer auf Papier 
oder in Folge einer Vereinbarung der elektronischen Kommunikation (§ 5a) 
elektronisch zu übermitteln. Eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift genügt. 
Bezieht sich der Versicherungsvertrag auf eine Lebens-, Berufsunfähigkeits- oder 
Pensionsversicherung, so ist der Versicherungsschein trotz der Vereinbarung der 
elektronischen Kommunikation zusätzlich auch auf Papier zu übermitteln. Ist der 
Versicherungsschein auf den Inhaber ausgestellt (§ 4 Abs. 1), so darf er nur auf Papier 
übermittelt werden." 

(2) … (2) unverändert 
(3) Der Versicherungsnehmer kann jederzeit Abschriften der Erklärungen 

fordern, die er mit Bezug auf den Vertrag abgegeben hat. Der Versicherer hat 
ihn bei der Aushändigung des Versicherungsscheines auf dieses Recht 
aufmerksam zu machen. Braucht der Versicherungsnehmer die Abschriften für 
die Vornahme von Handlungen gegenüber dem Versicherer, die an eine 
bestimmte Frist gebunden sind, und sind sie ihm nicht schon früher vom 
Versicherer ausgehändigt worden, so ist der Lauf der Frist von der Stellung 
des Begehrens bis zum Einlangen der Abschriften gehemmt. 

(3) Der Versicherungsnehmer kann jederzeit Abschriften der Erklärungen 
fordern, die er mit Bezug auf den Vertrag abgegeben hat. Der Versicherer hat ihn bei 
der Übermittlung des Versicherungsscheins auf dieses Recht aufmerksam zu machen. 
Braucht der Versicherungsnehmer die Abschriften für die Vornahme von Handlungen 
gegenüber dem Versicherer, die an eine bestimmte Frist gebunden sind, und sind sie 
ihm nicht schon früher vom Versicherer ausgehändigt worden, so ist der Lauf der Frist 
von der Stellung des Begehrens bis zum Einlangen der Abschriften gehemmt. 

(4) … (4) unverändert 
§ 4. (1) Wird ein Versicherungsschein auf den Inhaber ausgestellt, so 

kann der Versicherer gleichwohl die Leistung an den Inhaber verweigern, 
wenn dessen Berechtigung nicht nachgewiesen ist. Der gutgläubige 

§ 4. (1) Wird ein Versicherungsschein auf den Inhaber ausgestellt, so kann der 
Versicherer gleichwohl die Leistung an den Inhaber verweigern, wenn dessen 
Berechtigung nicht nachgewiesen ist. Der gutgläubige Versicherer wird durch die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Versicherer wird durch die Leistung an den Inhaber oder Überbringer befreit. 
Der Versicherer ist nur gegen Aushändigung der Urkunde zur Leistung 
verpflichtet. 

Leistung an den Inhaber oder Überbringer befreit. Der Versicherer ist nur gegen 
Aushändigung der Urkunde auf Papier zur Leistung verpflichtet. 

(2) … (2) unverändert 
§ 5. (1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheines vom Antrag oder 

den getroffenen Vereinbarungen ab, so gilt die Abweichung als genehmigt, 
wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monates nach Empfang 
des Versicherungsscheines schriftlich widerspricht. 

§ 5. (1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheines vom Antrag oder den 
getroffenen Vereinbarungen ab, so gilt die Abweichung als genehmigt, wenn der 
Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monates nach Empfang des 
Versicherungsscheines in geschriebener Form widerspricht. 

(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der 
Versicherer den Versicherungsnehmer bei Aushändigung des 
Versicherungsscheines darauf hingewiesen hat, daß Abweichungen als 
genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines 
Monates nach Empfang des Versicherungscheines schriftlich widerspricht. 
Der Hinweis hat durch besondere schriftliche Mitteilung oder durch einen 
auffälligen Vermerk im Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des 
Versicherungsscheines hervorzuheben ist, zu geschehen; auf die einzelnen 
Abweichungen ist besonders aufmerksam zu machen. 

(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Versicherer 
den Versicherungsnehmer bei Übermittlung des Versicherungsscheins darauf 
hingewiesen hat, dass Abweichungen als genehmigt gelten, wenn der 
Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monates nach Empfang des 
Versicherungsscheins in geschriebener Form widerspricht. Der Hinweis hat durch 
besondere Mitteilung in geschriebener Form oder durch einen auffälligen Vermerk im 
Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des Versicherungsscheins 
hervorzuheben ist, zu geschehen; auf die einzelnen Abweichungen ist besonders 
aufmerksam zu machen. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) unverändert 
 § 5a. (1) Die Vereinbarung der elektronischen Kommunikation bedarf der 

ausdrücklichen Zustimmung des Versicherungsnehmers, die gesondert erklärt werden 
muss. Sie kann von jeder der Vertragsparteien jederzeit widerrufen werden. Auf dieses 
Recht ist der Versicherungsnehmer vor Einholung seiner Zustimmung hinzuweisen. 

 (2) Bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation können sich die 
Vertragsparteien die Schriftform nur für Erklärungen, die Bestand und Inhalt des 
Versicherungsverhältnisses betreffen, ausbedingen, sofern dies aus Gründen der 
Rechtssicherheit sachlich gerechtfertigt und für den Versicherungsnehmer nicht 
gröblich benachteiligend ist. Eine solche Vereinbarung der Schriftform bedarf der 
ausdrücklichen Zustimmung des Versicherungsnehmers, die gesondert erklärt werden 
muss. 

 (3) Bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation kann der Versicherer 
Versicherungsbedingungen, Versicherungsscheine nach Maßgabe des § 3 Abs. 1, 
Erklärungen und andere Informationen, der Versicherungsnehmer Erklärungen und 
andere Informationen elektronisch übermitteln. 

 (4) Auch bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation haben die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vertragsparteien das Recht, ihre Erklärungen und Informationen auf Papier zu 
übermitteln. Macht der Versicherer davon oder vom Recht des Widerrufs dieser 
Vereinbarung Gebrauch, so muss er den Versicherungsnehmer rechtzeitig elektronisch 
davon verständigen und ihn dabei auf die Rechtsfolgen des § 10 hinweisen. 

 (5) Hat der Versicherungsnehmer Versicherungsbedingungen, 
Versicherungsscheine, Erklärungen oder andere Informationen nur elektronisch 
erhalten, so kann er jederzeit – jeweils einmalig kostenfrei – auch deren Ausfolgung 
auf Papier oder in einer anderen von ihm gewünschten und vom Versicherer allgemein 
zur Auswahl gestellten Art verlangen. Auf dieses Recht ist der Versicherungsnehmer 
vor Einholung seiner Zustimmung zur elektronischen Kommunikation hinzuweisen. 

 (6) Von der Vereinbarung der elektronischen Kommunikation bleibt die 
Erfüllung der Informationspflichten nach den §§ 9a, 18b und 75 VAG unberührt. 

 (7) Bei elektronischer Übermittlung von vertragsrelevanten Inhalten ist der 
Versicherungsnehmer darauf hinzuweisen, dass die Sendung einen 
Versicherungsschein oder eine bestimmte andere vertragsrelevante Information 
betrifft. 

 (8) Die elektronische Übermittlung erfordert, dass 
  1. die Vereinbarung über die elektronische Kommunikation die Übermittlungsart 

sowie die Verpflichtung beider Vertragspartner enthält, Angaben über ihren 
Zugang zum Internet zu machen und eine Änderung dieser Daten 
bekanntzugeben; 

  2. der Versicherungsnehmer nachweislich über einen regelmäßigen Zugang zum 
Internet verfügt; dies gilt als nachgewiesen, wenn er bei seiner Zustimmung 
entsprechende Angaben gemacht hat und der Versicherer keinen Anhaltspunkt 
darauf hat, dass dem Zugang ein Hindernis entgegenstehen könnte; 

  3. die vertragsrelevanten Inhalte direkt an den nach Z 1 angegebenen Zugang 
zum Internet übermittelt werden oder an diesen Zugang eine Mitteilung 
ergeht, die dem Versicherungsnehmer gemäß Abs. 9 Zugang zu den 
vertragsrelevanten Inhalten ermöglicht; 

  4. es dem Versicherungsnehmer möglich ist, die jeweils von der Übermittlung 
betroffenen Inhalte (Versicherungsbedingungen, Versicherungsscheine, 
Erklärungen und andere Informationen) dauerhaft zu speichern und laufend 
wiederzugeben. 

 (9) Bezieht der Versicherer Inhalte einer Website, die der Öffentlichkeit frei zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verfügung gestellt werden oder die sich in einem nur dem Versicherungsnehmer 
zugänglichen Bereich der Website befinden, in die elektronische Übermittlung nach 
Abs. 8 mit ein, so muss er bei vertragsrelevanten Inhalten 

  1. dem Versicherungsnehmer die Adresse der Website und die Stelle, an der 
diese Inhalte (Versicherungsbedingungen, Erklärungen und andere 
Informationen) auf dieser Website zu finden sind, klar und deutlich mitteilen 
und ihm einen leichten und einfachen Zugang darauf ermöglichen sowie 

  2. Versicherungsbedingungen während der gesamten Vertragslaufzeit, 
Erklärungen und andere Informationen während der Zeit, in der sie bedeutend 
sind, unverändert auf der bekanntgegebenen Stelle dieser Website dauerhaft 
zur Abfrage bereitstellen und es dem Versicherungsnehmer auch ermöglichen, 
die Versicherungsbedingungen dauerhaft zu speichern und laufend 
wiederzugeben. 

 10) Sind die Erfordernisse der Abs. 8 und 9 erfüllt und bei der Übermittlung auch 
beachtet worden, so wird vermutet, dass die Sendung dem Empfänger elektronisch 
zugegangen ist. 

 (11) Die Abs. 1 bis 9 gelten auch für die elektronische Kommunikation zwischen 
dem Versicherer und einem Versicherten oder einem sonstigen Dritten. 

§ 5b. (1) Gibt der Versicherungsnehmer seine schriftliche 
Vertragserklärung dem Versicherer oder seinem Beauftragten persönlich ab, 
so hat dieser ihm unverzüglich eine Kopie dieser Vertragserklärung 
auszuhändigen. 

§ 5b. (1) Gibt der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung dem Versicherer 
oder seinem Beauftragten persönlich ab, so hat dieser ihm unverzüglich eine Kopie 
dieser Vertragserklärung auszuhändigen. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) unverändert 
(5) Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtwirksamkeit der Schriftform; es 

genügt, wenn die Erklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. Das 
Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat nach Zugang des 
Versicherungsscheins einschließlich einer Belehrung über das Rücktrittsrecht. 
Hat der Versicherer vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm hiefür die 
ihrer Dauer entsprechende Prämie. 

(5) Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtwirksamkeit der geschriebenen Form; es 
genügt, wenn die Erklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. Das Rücktrittsrecht 
erlischt spätestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins einschließlich 
einer Belehrung über das Rücktrittsrecht. Hat der Versicherer vorläufige Deckung 
gewährt, so gebührt ihm hiefür die ihrer Dauer entsprechende Prämie. 

(6) … (6) unverändert 
 § 5c. (1) Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher (§ 1 Abs. 1 Z 2 KSchG), so 

kann er vom Versicherungsvertrag oder seiner Vertragserklärung ohne Angabe von 
Gründen binnen 14 Tagen in geschriebener Form zurücktreten. Hat der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm dafür die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ihrer Dauer entsprechende Prämie. 

 (2) Die Frist zur Ausübung des Rücktrittsrechts beginnt mit dem Tag zu laufen, 
an dem dem Versicherungsnehmer 

  1. der Versicherungsschein und die Versicherungsbedingungen einschließlich 
der Bestimmungen über die Prämienfestsetzung oder -änderung, 

  2. die in §§ 9a und 18b VAG sowie in den §§ 137f Abs. 7 und 8 und 137g in 
Verbindung mit § 137h GewO 1994 vorgesehenen Informationen und 

  3. eine Belehrung über das Rücktrittsrecht 
 zugegangen sind. 

 (3) Das Rücktrittsrecht nach Abs. 1 steht dem Versicherungsnehmer nicht zu, 
wenn die Vertragslaufzeit weniger als sechs Monate beträgt. Es erlischt spätestens 
einen Monat nach dem Zugang des Versicherungsscheins und einer Belehrung über 
das Rücktrittsrecht. 

§ 6. (1) bis (4) … § 6. (1) bis (4) unverändert 
(5) Der Versicherer kann aus einer fahrlässigen Verletzung einer 

vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem 
Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen ausgefolgt 
worden sind oder ihm eine andere Urkunde ausgefolgt worden ist, in der die 
Obliegenheit mitgeteilt wird. 

(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten 
Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versicherungsnehmer vorher die 
Versicherungsbedingungen oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die 
Obliegenheit mitgeteilt wird. 

§ 8. (1) bis (2) … § 8. (1) bis (2) unverändert 
(3) Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher (§ 1 Abs. 1 Z 2 KSchG), so 

kann er ein Versicherungsverhältnis, das er für eine Dauer von mehr als drei 
Jahren eingegangen ist, zum Ende des dritten Jahres oder jedes 
darauffolgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
schriftlich kündigen. Eine allfällige Verpflichtung des Versicherungsnehmers 
zum Ersatz von Vorteilen, besonders Prämiennachlässen, die ihm wegen einer 
vorgesehenen längeren Laufzeit des Vertrags gewährt worden sind, bleibt 
unberührt. 

(3) Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher (§ 1 Abs. 1 Z 2 KSchG), so kann er 
ein Versicherungsverhältnis, das er für eine Dauer von mehr als drei Jahren 
eingegangen ist, zum Ende des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Eine allfällige Verpflichtung des 
Versicherungsnehmers zum Ersatz von Vorteilen, besonders Prämiennachlässen, die 
ihm wegen einer vorgesehenen längeren Laufzeit des Vertrags gewährt worden sind, 
bleibt unberührt. 

§ 11a. (1) … § 11a. (1) unverändert 
(2) … (2) unverändert 

 1. bis 3. …  1. bis 3. unverändert 
 4. zur Beurteilung und Erfüllung von Ansprüchen aus einem konkreten 

Versicherungsfall durch Auskünfte von untersuchenden oder 
 4. zur Beurteilung und Erfüllung von Ansprüchen aus einem konkreten 

Versicherungsfall durch Auskünfte von untersuchenden oder behandelnden 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
behandelnden Ärzten, Krankenanstalten oder sonstigen Einrichtungen 
der Krankenversorgung oder Gesundheitsvorsorge über Diagnose 
sowie Art und Dauer der Behandlung, sofern der Betroffene dem 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt und dies im Einzelfall nicht 
untersagt hat, oder 

Ärzten, Krankenanstalten oder sonstigen Einrichtungen der 
Krankenversorgung oder Gesundheitsvorsorge (Gesundheitsdienstleister) über 
Diagnose sowie Art und Dauer der Behandlung, sofern der Betroffene der 
Ermittlung ausdrücklich und in einer gesonderten Erklärung, die er jederzeit 
widerrufen kann, in geschriebener Form zugestimmt hat, nachdem ihn der 
Versicherer auf die Möglichkeit einer Einzelzustimmung (Z 3) aufmerksam 
machte und ihn klar und verständlich über die Folgen der Zustimmung sowie 
die Verweigerung der Zustimmung und über sein Widerrufsrecht im Falle der 
Zustimmung belehrte; solche Auskünfte dürfen erst eingeholt werden, 
nachdem der Betroffene von der beabsichtigten Auskunftserhebung unter 
Bekanntgabe der konkret nachgefragten Daten sowie des Zweckes der 
Datenermittlung verständigt und dabei über sein Widerspruchsrecht sowie die 
Folgen des Widerspruchs klar und verständlich belehrt wurde, und der 
Datenermittlung nicht binnen 14 Tagen (Einlangen des Widerspruchs) 
widersprochen hat; oder 

 5. …  5. unverändert 
(3) Soweit eine ausdrückliche, den einzelnen Übermittlungsfall 

betreffende Zustimmung des Betroffenen nicht vorliegt, dürfen Versicherer 
Gesundheitsdaten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nur an folgende 
Empfänger übermitteln: 

aufgehoben 

 1. untersuchende oder behandelnde Ärzte, Krankenanstalten oder 
sonstige Einrichtungen der Krankenversorgung oder 
Gesundheitsvorsorge oder 

 

 2. Sozialversicherungsträger, Rückversicherer oder Mitversicherer oder  
 3. andere Versicherer, die bei Abwicklung von Ansprüchen aus einem 

Versicherungsfall mitwirken, oder 
 

 4. vom Versicherer herangezogene befugte Sachverständige oder  
 5. gewillkürte oder gesetzliche Vertreter des Betroffenen oder  
 6. Gerichte, Verwaltungsbehörden, Schlichtungsstellen und sonstige 

Einrichtungen der Streitbeilegung und ihre Organe, einschließlich der 
von ihnen bestellten Sachverständigen. 

 

(4) Der Versicherer ist verpflichtet, auf Verlangen des 
Versicherungsnehmers oder jedes Versicherten Auskunft über und Einsicht in 
Gutachten zu geben, die auf Grund einer ärztlichen Untersuchung eines 
Vericherten erstattet worden sind, wenn die untersuchte Person der 

aufgehoben 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Auskunfterteilung beziehungsweise der Einsichtgewährung zustimmt. 

(5) Gemäß Abs. 1 und 2 erhobene Gesundheitsdaten unterliegen dem 
besonderen Geheimnisschutz des § 108a VAG mit der Maßgabe, daß das 
Vorliegen eines berechtigten privaten Interesses an der Weitergabe außerhalb 
der Fälle der Abs. 1 und 3 ausgeschlossen ist. Derartige Daten sind umgehend 
zu löschen, sobald sie nicht mehr für einen rechtlich zulässigen Zweck 
aufbewahrt werden; dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit 
Gesundheitsdaten, die in Vorbereitung eines nicht zustande gekommenen 
Versicherungsvertrags erhoben wurden. 

aufgehoben 

 § 11b. Soweit in der Krankheitskostenversicherung Leistungen direkt zwischen 
dem Versicherer und dem Gesundheitsdienstleister (§ 11a Abs. 2 Z 4) verrechnet 
werden sollen, bedarf dies eines Auftrags des betroffenen Versicherungsnehmers oder 
Versicherten. Der Arzt oder Träger der Einrichtung, dessen oder deren Leistung 
abgerechnet werden soll, hat den Betroffenen vor Erteilung des Auftrags zur 
Direktverrechnung darüber zu informieren, dass die in Abs. 2 genannten Daten für 
Zwecke der Direktverrechnung an den Versicherer zu übermitteln sind. Dabei ist er 
auch darüber zu belehren, dass er diese Datenübermittlung jederzeit untersagen kann, 
was zur Folge haben könnte, dass der Versicherer zumindest vorerst die Deckung 
verweigert und er für diejenigen Leistungen zahlungspflichtig bleibt, die sonst gedeckt 
wären. 

 (2) Erteilt der betroffene Versicherungsnehmer oder Versicherte nach Belehrung 
(Abs. 1) einen Auftrag zur Direktverrechnung, so darf der Versicherer für Zwecke der 
Direktverrechnung folgende personenbezogene Gesundheitsdaten des Betroffenen 
ohne dessen ausdrückliche Zustimmung durch Auskünfte des 
Gesundheitsdienstleisters ermitteln: 

  1. zwecks Einholung der Deckungszusage des Versicherers Daten über die 
Identität des Betroffenen, das Versicherungsverhältnis und die 
Aufnahmediagnose (Daten zum Grund der stationären Aufnahme oder der 
ambulanten Behandlung sowie zu der Frage, ob der Behandlung ein Unfall 
zugrunde liegt); 

  2.  zwecks Abrechung und Überprüfung der Leistungen 
 a. Daten über die erbrachten Behandlungsleistungen (Daten zum 

Grund einer Behandlung und zu deren Ausmaß) 
einschließlich des Operationsberichts; 

 b. Daten über die Dauer des stationären Aufenthalts oder der 
Behandlung; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 c. Daten über die Entlassung oder die Beendigung der 

Behandlung. 
  
  

  (3) Über das Recht, die Datenermittlung nach Abs. 2 jederzeit untersagen zu 
können, ist der Versicherungsnehmer bereits bei Abschluss des 
Versicherungsvertrags zu belehren. Die Belehrung ist besonders 
hervorzuheben. 

 § 11c. (1) Soweit eine ausdrückliche, den einzelnen Übermittlungsfall betreffende 
Zustimmung des Betroffenen nach § 11a Abs. 2 Z 3 nicht vorliegt, dürfen Versicherer 
Gesundheitsdaten für die in § 11a Abs. 1 genannten Zwecke nur an folgende 
Empfänger übermitteln: 

  1. Gesundheitsdienstleister (§ 11a Abs. 2 Z 4), 
  2. Sozialversicherungsträger, Rückversicherer oder Mitversicherer, 
  3. andere Versicherer, die bei Abwicklung von Ansprüchen aus einem 

Versicherungsfall mitwirken, 
  4. vom Versicherer herangezogene befugte Sachverständige, 
  5. gewillkürte oder gesetzliche Vertreter des Betroffenen, 
  6. Gerichte, Staatsanwaltschaften, Verwaltungsbehörden, Schlichtungsstellen 

und sonstige Einrichtungen der Streitbeilegung und ihre Organe, 
einschließlich der von ihnen bestellten Sachverständigen. 

 (2) Der Versicherer hat auf Verlangen des Versicherungsnehmers oder jedes 
Versicherten Auskunft über und Einsicht in Gutachten zu geben, die auf Grund einer 
ärztlichen Untersuchung eines Versicherten erstattet worden sind, wenn die 
untersuchte Person der Auskunftserteilung oder Einsichtgewährung zustimmt. Auf 
Verlangen sind den auskunftsberechtigten Personen gegen Aufwandersatz auch 
Abschriften dieser Gutachten zur Verfügung zu stellen. 

 § 11d. Nach den §§ 11a und 11b erhobene Gesundheitsdaten unterliegen dem 
besonderen Geheimnisschutz des § 108a VAG mit der Maßgabe, dass das Vorliegen 
eines berechtigten privaten Interesses an der Weitergabe außerhalb der Fälle der 
§§ 11a und 11c ausgeschlossen ist. Derartige Daten sind umgehend zu löschen, sobald 
sie nicht mehr für einen rechtlich zulässigen Zweck aufbewahrt werden; dies gilt 
insbesondere im Zusammenhang mit Gesundheitsdaten, die in Vorbereitung eines 
nicht zustande gekommenen Versicherungsvertrags erhoben wurden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 12. (1) … § 12. (1) unverändert 
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer 

angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen einer 
schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der 
Anführung einer der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache und 
gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren 
tritt jedoch die Verjährung jedenfalls ein. 

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet 
worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen einer in geschriebener Form 
übermittelten Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der 
Anführung einer der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen 
oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die 
Verjährung jedenfalls ein. 

(3) … (3) unverändert 
§ 15a. Auf eine Vereinbarung, die von den Vorschriften des § 1a, § 3 

Abs. 3, § 5 Abs. 1 bis 3, § 5a, § 5b, § 6 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5, § 8 Abs. 2 und 
3, § 11, § 11a, § 12 und § 14 zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
abweicht, kann sich der Versicherer nicht berufen. 

§ 15a. (1) Auf eine Vereinbarung, die von den Vorschriften des § 1a, § 1b, § 3, 
§ 5 Abs. 1 bis 3, § 5a, § 5b, § 5c, § 6 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5, § 8 Abs. 2 und 3, § 11, 
§§ 11a bis 11d, § 12 und § 14 zum Nachteil des Versicherungsnehmers abweicht, kann 
sich der Versicherer nicht berufen. 

 (2) Wenn die Vertragsparteien nicht die elektronische Kommunikation (§ 5a) 
vereinbart haben, können sie die Schriftform ausbedingen, sofern dies aus Gründen 
der Rechtssicherheit sachlich gerechtfertigt und für den Versicherungsnehmer nicht 
gröblich benachteiligend ist. Eine solche Vereinbarung der Schriftform bedarf der 
ausdrücklichen Zustimmung des Versicherungsnehmers, die gesondert erklärt werden 
muss. 

§ 16. (1) Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluß des Vertrages alle 
ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, 
dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind jene Gefahrumstände, die 
geeignet sind, auf den Entschluß des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder 
zu den vereinbarten Bestimmungen abzuschließen, einen Einfluß auszuüben. 
Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich 
gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. 

§ 16. (1) Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Vertrages alle ihm 
bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem 
Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind jene Gefahrumstände, die geeignet sind, auf 
den Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten 
Bestimmungen abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach welchem 
der Versicherer ausdrücklich und in geschriebener Form gefragt hat, gilt im Zweifel 
als erheblich. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) unverändert 
§ 18. Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an der Hand 

schriftlicher, vom Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der 
Versicherer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach dem nicht 
ausdrücklich und genau umschrieben gefragt worden ist, nur im Falle 
arglistiger Verschweigung zurücktreten. 

§ 18. Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrenumstände an Hand von vom 
Versicherer in geschriebener Form gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der 
Versicherer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach dem nicht 
ausdrücklich und genau umschrieben gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger 
Verschweigung zurücktreten. 

§ 34a. Auf eine Vereinbarung, die von den Vorschriften der §§ 16 bis 30 
und des § 34 Abs. 2 zum Nachteil des Versicherungsnehmers abweicht, kann 
sich der Versicherer nicht berufen. Jedoch kann für die dem 

§ 34a. Auf eine Vereinbarung, die von den Vorschriften der §§ 16 bis 30 und des 
§ 34 Abs. 2 zum Nachteil des Versicherungsnehmers abweicht, kann sich der 
Versicherer nicht berufen. Jedoch kann für die dem Versicherungsnehmer obliegenden 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 

 

10 von 13 
1632 der B

eilagen X
X

IV
. G

P - R
egierungsvorlage - Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Versicherungsnehmer obliegenden Anzeigen die Schriftform ausbedungen 
werden. 

Anzeigen die geschriebene Form ausbedungen werden, die Schriftform aber nur unter 
den Voraussetzungen des § 5a Abs. 2 bei elektronischer Kommunikation bzw. des 
§ 15a Abs. 2 außerhalb der elektronischen Kommunikation. 

§ 35. Der Versicherungsnehmer hat die Prämie und, wenn laufende 
Prämien bedungen sind, die erste Prämie sofort nach dem Abschluß des 
Vertrages zu zahlen. Er ist zur Zahlung nur gegen Aushändigung des 
Versicherungsscheines verpflichtet, es sei denn, daß die Ausstellung eines 
Versicherungsscheines ausgeschlossen ist. 

§ 35. Der Versicherungsnehmer hat die Prämie und, wenn laufende Prämien 
bedungen sind, die erste Prämie sofort nach dem Abschluss des Vertrages zu zahlen. 
Er ist zur Zahlung nur gegen Übermittlung des Versicherungsscheins verpflichtet, es 
sei denn, dass die Ausstellung eines Versicherungsscheins ausgeschlossen ist. 

§ 37. Ist die Prämie regelmäßig beim Versicherungsnehmer eingehoben 
worden, so ist dieser zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn ihm 
schriftlich angezeigt wird, daß die Übermittlung verlangt wird. 

§ 37. Ist die Prämie regelmäßig beim Versicherungsnehmer eingehoben worden, 
so ist dieser zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn ihm in geschriebener 
Form angezeigt wird, dass die Übermittlung verlangt wird. 

§ 43. (1) … § 43. (1) unverändert 
(2) … (2) unverändert 

 1. bis 2. …  1. bis 2. unverändert 
 3. die vom Versicherer ausgefertigten Versicherungsscheine oder 

Verlängerungsscheine auszuhändigen; 
 3. die vom Versicherer ausgefertigten Versicherungsscheine oder 

Verlängerungsscheine zu übermitteln; 
 4. …  4. unverändert 

(3) bis (5) … (3) bis (5) unverändert 
§ 72. Auf eine Bestimmung des Versicherungsvertrages, die von den 

Vorschriften der §§ 69 bis 71 zum Nachteil des Erwerbers abweicht, kann sich 
der Versicherer nicht berufen. Jedoch kann für die Kündigung, zu der nach 
§ 70 Abs. 2 der Erwerber berechtigt ist, und für die Anzeige der Veräußerung 
Schriftform ausbedungen werden. 

§ 72. Auf eine Bestimmung des Versicherungsvertrages, die von den Vorschriften 
der §§ 69 bis 71 zum Nachteil des Erwerbers abweicht, kann sich der Versicherer 
nicht berufen. Jedoch kann für die Kündigung, zu der nach § 70 Abs. 2 der Erwerber 
berechtigt ist, und für die Anzeige der Veräußerung geschriebene Form ausbedungen 
werden; die Schriftform nur unter den Voraussetzungen des § 5a Abs. 2 bei 
elektronischer Kommunikation bzw. des § 15a Abs. 2 außerhalb der elektronischen 
Kommunikation. 

§ 75. (1) Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die Rechte 
aus dem Versicherungsvertrag dem Versicherten zu. Die Aushändigung eines 
Versicherungsscheines kann jedoch nur der Versicherungsnehmer verlangen. 

§ 75. (1) Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die Rechte aus dem 
Versicherungsvertrag dem Versicherten zu. Die Übermittlung eines 
Versicherungsscheines kann jedoch nur der Versicherungsnehmer verlangen. 

(2) … (2) unverändert 
§ 158d. (1) Macht der Dritte seinen Anspruch gegen den 

Versicherungsnehmer außergerichtlich geltend, so hat er dies dem Versicherer 
innerhalb von zwei Wochen schriftlich anzuzeigen. 

§ 158d. (1) Macht der Dritte seinen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer 
außergerichtlich geltend, so hat er dies dem Versicherer innerhalb von zwei Wochen 
in geschriebener Form anzuzeigen. 

(2) Macht der Dritte den Anspruch gegen den Versicherungsnehmer (2) Macht der Dritte den Anspruch gegen den Versicherungsnehmer gerichtlich 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gerichtlich geltend, so hat er dies dem Versicherer unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. 

geltend, so hat er dies dem Versicherer unverzüglich in geschriebener Form 
anzuzeigen. 

(3) … (3) unverändert 
§ 158e. (1) Verletzt der Dritte die Verpflichtungen nach § 158d Abs. 2 

und 3, so beschränkt sich die Haftung des Versicherers nach § 158c auf den 
Betrag, den er auch bei gehöriger Erfüllung der Verpflichtungen zu leisten 
gehabt hätte. Liegt eine Verletzung der Verpflichtung nach § 158d Abs. 3 vor, 
so tritt diese Rechtsfolge nur ein, wenn der Dritte vorher ausdrücklich und 
schriftlich auf die Folgen der Verletzung hingewiesen worden ist. 

§ 158e. (1) Verletzt der Dritte die Verpflichtungen nach § 158d Abs. 2 und 3, so 
beschränkt sich die Haftung des Versicherers nach § 158c auf den Betrag, den er auch 
bei gehöriger Erfüllung der Verpflichtungen zu leisten gehabt hätte. Liegt eine 
Verletzung der Verpflichtung nach § 158d Abs. 3 vor, so tritt diese Rechtsfolge nur 
ein, wenn der Dritte vorher ausdrücklich und in geschriebener Form auf die Folgen der 
Verletzung hingewiesen worden ist. 

(2) … (2) unverändert 
§ 158l. (1) … § 158l. (1) unverändert 
(2) Der Versicherer beziehungsweise das andere Unternehmen (§ 158j 

zweiter Satz) hat den Versicherungsnehmer bei gänzlicher oder teilweiser 
Ablehnung der Leistungspflicht schriftlich auf die Möglichkeit hinzuweisen, 
ein Verfahren nach Abs. 1 in Anspruch zu nehmen. Sieht der 
Versicherungsvertrag kein solches Verfahren vor oder wird der Hinweis 
unterlassen, so gilt das Rechtsschutzbedürfnis des Versicherungsnehmers im 
Einzelfall als anerkannt. 

(2) Der Versicherer beziehungsweise das andere Unternehmen (§ 158j zweiter 
Satz) hat den Versicherungsnehmer bei gänzlicher oder teilweiser Ablehnung der 
Leistungspflicht in geschriebener Form auf die Möglichkeit hinzuweisen, ein 
Verfahren nach Abs. 1 in Anspruch zu nehmen. Sieht der Versicherungsvertrag kein 
solches Verfahren vor oder wird der Hinweis unterlassen, so gilt das 
Rechtsschutzbedürfnis des Versicherungsnehmers im Einzelfall als anerkannt. 

(3) … (3) unverändert 
§ 158n. (1) Der Versicherer hat binnen zweier Wochen ab 

Geltendmachung des Deckungsanspruchs dem Versicherungsnehmer 
schriftlich den Versicherungsschutz grundsätzlich zu bestätigen oder 
abzulehnen; die Ablehnung ist zumindest mit der Anführung einer ihr derzeit 
zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung 
zu begründen. Der Versicherer ist berechtigt, binnen dieser Frist deren 
Verlängerung um höchstens zwei weitere Wochen zu verlangen. 

§ 158n. (1) Der Versicherer hat binnen zweier Wochen ab Geltendmachung des 
Deckungsanspruchs dem Versicherungsnehmer in geschriebener Form den 
Versicherungsschutz grundsätzlich zu bestätigen oder abzulehnen; die Ablehnung ist 
zumindest mit der Anführung einer ihr derzeit zugrunde gelegten Tatsache und 
gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung zu begründen. Der Versicherer ist 
berechtigt, binnen dieser Frist deren Verlängerung um höchstens zwei weitere Wochen 
zu verlangen. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) unverändert 
§ 164. (1) Als Erhöhung der Gefahr gilt nur eine solche Änderung der 

Gefahrumstände, welche nach ausdrücklicher Vereinbarung als Erhöhung der 
Gefahr angesehen werden soll; die Erklärung des Versicherungsnehmers 
bedarf der Schriftform. 

§ 164. (1) Als Erhöhung der Gefahr gilt nur eine solche Änderung der 
Gefahrumstände, welche nach ausdrücklicher Vereinbarung als Erhöhung der Gefahr 
angesehen werden soll; die Erklärung des Versicherungsnehmers bedarf der 
geschriebenen Form. 

(2) … (2) unverändert 
§ 165a. (1) bis (2) … § 165a. (1) bis (2) unverändert 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (2a) Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher (§ 1 Abs. 1 Z 2 KSchG), so 

beginnt die Frist zum Rücktritt nach Abs. 1 und 2 erst dann zu laufen, wenn er auch 
über dieses Rücktrittsrecht belehrt worden ist. 

(3) … (3) unverändert 
§ 176. (1) bis (5) … § 176. (1) bis (5) … 
(6) Der Vermittler hat in den Fällen des Abs. 5 Anspruch auf jenen Teil 

der Provision samt Nebengebühren, der dem Verhältnis zwischen der 
tatsächlichen Laufzeit (Prämienzahlungsdauer) und dem Zeitraum von fünf 
Jahren oder der vereinbarten kürzeren Laufzeit (Prämienzahlungsdauer) 
entspricht. Eine Vereinbarung, wonach dem Vermittler ein höherer 
Provisionsanspruch zusteht, ist unwirksam. Der Vermittler hat dem 
Versicherer eine Provision insoweit zurückzuzahlen, als sie das Ausmaß des 
anteiligen Provisionsanspruchs übersteigt. 

(6) Der Vermittler hat in den Fällen des Abs. 5 Anspruch auf jenen Teil der 
Provision samt Nebengebühren, der dem Verhältnis zwischen der tatsächlichen 
Laufzeit (Prämienzahlungsdauer) und dem Zeitraum von fünf Jahren oder der 
vereinbarten kürzeren Laufzeit (Prämienzahlungsdauer) entspricht. Eine 
Vereinbarung, wonach dem Vermittler ein höherer Provisionsanspruch zusteht, ist 
unwirksam. Der Vermittler hat dem Versicherer eine Provision insoweit 
zurückzuzahlen, als sie das Ausmaß des anteiligen Provisionsanspruchs übersteigt. Die 
voranstehenden Bestimmungen sind auf Vereinbarungen, nach denen der 
Versicherungsnehmer die Provision unmittelbar dem Vermittler zu leisten hat, 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 178. (1) Auf eine Vereinbarung, die von den Vorschriften der §§ 162 
bis 164, der §§ 165, 165a und 169 oder des § 171 Abs. 1 Satz 2 zum Nachteil 
des Versicherungsnehmers abweicht, kann sich der Versicherer nicht berufen. 
Jedoch kann für die Kündigung, zu der nach § 165 der Versicherungsnehmer 
berechtigt ist, die Schriftform ausbedungen werden. 

§ 178. (1) Auf eine Vereinbarung, die von den Vorschriften der §§ 162 bis 164, 
der §§ 165, 165a und 169 oder des § 171 Abs. 1 Satz 2 zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers abweicht, kann sich der Versicherer nicht berufen. Jedoch kann 
für die Kündigung, zu der nach § 165 der Versicherungsnehmer berechtigt ist, die 
geschriebene Form ausbedungen werden; die Schriftform nur unter den 
Voraussetzungen des § 5a Abs. 2 bei elektronischer Kommunikation bzw. des § 15a 
Abs. 2 außerhalb der elektronischen Kommunikation. 

(2) … (2) unverändert 
§ 178c. (1) Sagt der Versicherer allgemein zu, bestimmte medizinische 

Leistungen zur Gänze zu vergüten (Kostendeckungszusage), so endet die 
Wirksamkeit dieser Zusage nicht vor ihrem schriftlichen Widerruf. Die Zusage 
hat die Angabe zu umfassen, zu welchem Termin sie frühestens widerrufen 
werden kann; unterläßt der Versicherer diese Angabe, so kann er die 
Kostendeckungszusage vor Ablauf zweier Jahre nicht widerrufen. 

§ 178c. (1) Sagt der Versicherer allgemein zu, bestimmte medizinische 
Leistungen zur Gänze zu vergüten (Kostendeckungszusage), so endet die Wirksamkeit 
dieser Zusage nicht vor ihrem Widerruf in geschriebener Form. Die Zusage hat die 
Angabe zu umfassen, zu welchem Termin sie frühestens widerrufen werden kann; 
unterläßt der Versicherer diese Angabe, so kann er die Kostendeckungszusage vor 
Ablauf zweier Jahre nicht widerrufen. 

(2) … (2) unverändert 
§ 191c. (1) bis (10) … § 191c. (1) bis (10) unverändert 
 (11) Der Kurztitel samt Abkürzung sowie die §§ 1b, 3 bis 6, 8, 12, 15a, 16, 18, 

34a, 35, 37, 43, 72, 75, 158d, 158e, 158l, 158n, 164, 165a, 176, 178 und 178c in der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. xxx/2012 treten mit 1. Juli 2012 in Kraft. 
Diese Bestimmungen sind auf Vereinbarungen anzuwenden, die nach diesem 
Zeitpunkt abgeschlossen werden. § 1b Abs. 2 ist auf Erklärungen anzuwenden, die 
nach dem 30. Juni 2012 abgegeben werden. 

 (12) Die §§ 11a bis 11d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. xxx/2012 
treten mit 1. Oktober 2012 in Kraft. Diese Bestimmungen sind auf Vereinbarungen 
anzuwenden, die nach diesem Zeitpunkt abgeschlossen werden. 

§ 28. 1. ... § 28. 1. unverändert 
 2. Beurteilung der Solvenz des Versicherers im Rahmen der einem 

Makler zugänglichen fachlichen Informationen; 
 2. Beurteilung der Solvenz des Versicherers im Rahmen der zugänglichen 

fachlichen Informationen, soweit dies bei der Auswahl des Versicherers zur 
sorgfältigen Wahrung der Interessen des Versicherungskunden im Einzelfall 
notwendig ist; 

 3. bis 7. ...  3. bis 7. unverändert 
§ 41. § 26 Abs. 2, § 27 Abs. 2, § 28 Z 1 und § 31a in der Fassung BGBl. I 

Nr. 131/2004 treten mit 15. Jänner 2005 in Kraft. 
§ 41. (1) § 26 Abs. 2, § 27 Abs. 2, § 28 Z 1 und § 31a in der Fassung BGBl. I 

Nr. 131/2004 treten mit 15. Jänner 2005 in Kraft. 
  (2) § 28 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2012 tritt 

mit 1. Juli 2012 in Kraft. 
 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




